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Einwegkunststofffondsgesetz und DIVID

• Das Einwegkunststofffondsgesetz (EWKFondsG) wurde am 15.05.2023 im Bundesgesetzblatt 

verkündet. Dem folgt das stufenweise Inkrafttreten einzelner Regelungen des Gesetzes bis zum 1. 

Januar 2025.

• Das EWKFondsG ermächtigt das Umweltbundesamt, für den Gesetzesvollzug ein 

informationstechnisches System einzurichten. Ziel ist die ausschließlich elektronische Abwicklung 

von Zahlungs- und Verwaltungsverfahren.

• Seit 1. April 2024 ist unter www.einwegkunststofffonds.de DIVID, die Onlineplattform des 

EWKFonds erreichbar. Den verschiedenen Nutzergruppen werden darüber nach und nach 

verschiedene für den Vollzug erforderliche Funktionen zur Verfügung gestellt.

• Hersteller bestimmter Einwegkunststoffprodukte sind seit 2024 verpflichtet zur Zahlung einer 

Sonderabgabe. Das EWKFondsG ermächtigt zum Erlass der Einwegkunststofffondsverordnung 

(EWKFondsV) u.a. zur Festlegung der Abgabesätze.
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https://www.recht.bund.de/eli/bund/bgbl_1/2023/124
http://www.einwegkunststofffonds.de/
https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2023/274/VO


Zeitlicher Ablauf des Einwegkunststofffondsbetriebs
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01.01.

2025

15.05. 31.08. 01.09. 30.09.  01.10. 31.12.

• Eingang 
Mengenmeldung 
der Hersteller

• Eingang Meldung 
der Anspruchs-
berechtigten zu den 
erbrachten 
Leistungen

• Feststellung Gesamteinzahlung
• Ermittlung und Veröffentlichung 

des Punktwerts
• Ermittlung Gesamt-

auszahlungsbetrag
• Festsetzung 

Auszahlungsansprüche

• Veröffentlichung Daten 
über 
Einwegkunststoffprodukte

• Veröffentlichung 
Jahresübersicht über 
Einnahmen und Ausgaben

2024

01.01.

• Auf Antrag: Feststellung der Herstellereigenschaft, Einordnung als 
Einwegkunststoffprodukt bzw. -produktart

• Beginn Registrierungspflicht von Herstellern und Anspruchsberechtigten
• Beginn Abgabepflicht 

… • Prüfung Meldungen
• Festsetzung der Sonderabgabe
• Einzahlungen Sonderabgabe • Ausschüttung

Der Einwegkunststofffonds
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3 Schritte, um die 
Abgabepflicht 
nach dem EWKFondsG 
zu erfüllen

Wann muss die Registrierung erfolgen?

Die Registrierung der Hersteller muss vor dem erstmaligen
gewerbsmäßigen Bereitstellen auf dem Markt und/oder 
vor dem Verkauf an private Haushalte oder andere Nutzer 
von Einwegkunststoffprodukte nach Anlage 1 im 
Geltungsbereich des EWKFondsG vorgenommen werden. 
Hersteller, die ihre Tätigkeit bereits vor dem 01.01.2024 
aufgenommen haben, haben sich bis zum 31.12.2024 zu 
registrieren.

1 Registrierung im Einwegkunststoffregister

2

3

Mengenmeldungen zu den Einwegkunststoffprodukten

Entrichtung Sonderabgabe

Der Hersteller hinterlegt im Register seine erforderliche Daten und erhält eine 
Registrierungsnummer.

Der Hersteller meldet im Register Art und Masse an Einwegkunststoffprodukten aus dem Vorjahr.

Der Hersteller trägt die Kosten entsprechend der jeweils auf den Markt bereitgestellten oder 
verkauften Menge an Einwegkunststoffprodukten.
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Zusätzlich erforderlich 
bei  Herstellern ohne 
Niederlassung in 
Deutschland:

Benennung eines Bevollmächtigten

jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige 
Personengesellschaft, die im Geltungsbereich des 
EWKFondsG niedergelassen ist und die ein Hersteller, der 
nicht im Geltungsbereich dieses Gesetzes niedergelassen ist, 
beauftragt hat, in eigenem Namen Aufgaben 
wahrzunehmen, um bestimmte Herstellerpflichten nach 
diesem Gesetz zu erfüllen

• Benennung bedarf der Bestätigung durch das Umweltbundesamt

• Benennung eines Bevollmächtigen durch mehr als 20 Hersteller: Bestätigung nur, nach 

Intensivprüfung, ob der Bevollmächtigte die notwendige Gewähr für die ordnungsgemäße Erfüllung 

der Herstellerpflichten bietet:

• Die Personen, die nach dem Gesetz, dem Gesellschaftsvertrag oder der Satzung die 

Geschäftsführung und Vertretung ausüben, zuverlässig sind und die für ihren 

Tätigkeitsbereich erforderliche Fachkunde aufweisen und

• der Bevollmächtigte verfügt über die zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Herstellerpflichten 

notwendige Ausstattung und Organisation. 



Folgen der Verletzung von Herstellerpflichten
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• Verbot des Inverkehrbringens: Hersteller, die nicht registriert sind, dürfen Einwegkunststoffprodukte   

nicht erstmals auf dem Markt bereitstellen oder verkaufen.

• Vertriebsverbot: Einwegkunststoffprodukte dürfen nicht gewerbsmäßig zum Verkauf angeboten 

werden, wenn ihr Hersteller nicht registriert ist. 

• Prüfpflicht der Betreiber von Onlineplattformen: Betreiber elektronischer Marktplätze dürfen das 

Anbieten der in Anlage 1 genannten Einwegkunststoffprodukte nicht ermöglichen, wenn der Hersteller 

dieser Einwegkunststoffprodukte nicht registriert ist.

• Prüfpflicht für Fulfilment-Dienstleister: Fulfilment-Dienstleister dürfen die in § 3 Nummer 8 

EWKFondsG genannten Dienstleistungen in Bezug auf Einwegkunststoffprodukte nicht erbringen, wenn 

der Hersteller dieser Einwegkunststoffprodukte nicht registriert ist.

• Ordnungswidrigkeitenvollzug des UBA: verschiedenen Verstöße von Herstellern gegen Rechtspflichten 

können mit Geldbußen von bis zu 100.000 Euro geahndet werden.



Vom Einwegkunststofffondsgesetz betroffene Produkte

Einwegkunststoffprodukte i. S. d. § 3 Nr. 1 EWKFondsG:

„ein ganz oder teilweise aus Kunststoff bestehendes Produkt, das nicht konzipiert, entwickelt und in Verkehr 

gebracht wird, um während seiner Lebensdauer mehrere Produktkreisläufe zu durchlaufen, indem es zur 

Wiederbefüllung an einen Hersteller oder Vertreiber zurückgegeben wird oder zu demselben Zweck 

wiederverwendet wird, zu dem es hergestellt worden ist;“

Kunststoff i. S. d. § 3 Nr. 2 EWKFondsG:

„ein Werkstoff bestehend aus einem Polymer nach Artikel 3 Nummer 5 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung 

und Beschränkung chemischer Stoff (REACH), (…), dem möglicherweise Zusatzstoffe oder andere Stoffe 

zugesetzt wurden und der als Hauptstrukturbestandsteil von Endprodukten fungieren kann; ausgenommen 

sind Werkstoffe aus natürlichen Polymeren, die nicht chemisch modifiziert wurden;“
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Vom Einwegkunststofffondsgesetz betroffene Produkte

Liste der Einwegkunststoffprodukte nach Anlage 1 EWKFondsG
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Herstellerbegriff nach Einwegkunststofffondsgesetz

§ 3 Nummer 3 EWKFondsG:

Jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die

a) im Geltungsbereich dieses Gesetzes niedergelassen ist und als Produzent, Befüller, Verkäufer oder 

Importeur unabhängig von der Verkaufsmethode, einschließlich von Fernabsatzverträgen im Sinne des 

§ 312c des Bürgerlichen Gesetzbuchs, gewerbsmäßig Einwegkunststoffprodukte nach Anlage 1 im 

Geltungsbereich dieses Gesetzes erstmals auf dem Markt bereitstellt oder

b) nicht im Geltungsbereich dieses Gesetzes niedergelassen ist und gewerbsmäßig 

Einwegkunststoffprodukte nach Anlage 1 mittels Fernkommunikationsmitteln im Sinne von § 312c 

absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs im Geltungsbereich dieses Gesetzes unmittelbar an private 

Haushalte oder andere Nutzer verkauft;
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Herstellerbegriff nach Einwegkunststofffondsgesetz

1. Begriff „Importeurs“ i. S. d. § 3 Nr. 3 lit. a EWKFondsG: 

Erforderlich ist, dass ein Unternehmen eine Niederlassung in Deutschland hat und 

Einwegkunststoffprodukte nach Anlage 1 des EWKFondsG aus dem Ausland bezieht, um diese entgeltlich 

oder unentgeltlich an Dritte innerhalb Deutschlands abzugeben. Auf die rechtliche Verantwortung/ 

Gefahrtragung für die Einwegkunststoffprodukte bei Grenzübertritt kommt es nicht an. Wer für die 

Lieferung verantwortlich ist bzw. das Risiko trägt, dass die Ware ordnungsgemäß ankommt, ist somit ohne 

Bedeutung. Bei einem grenzüberschreitenden Handel ist somit grundsätzlich das inländische bestellende 

und die Lieferung veranlassende Unternehmen erfasst.

2. Begriff  „andere Nutzer“ i. S. d. § 3 Nr. 3 lit. b EWKFondsG:

„Andere Nutzer“ meint den Verkauf an (ggf. gewerbliche) Endnutzende. Endnutzende sind diejenigen, 

denen das Produkt entweder als Verbraucher außerhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen, 

handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit oder als professionelle Nutzer im Rahmen ihrer gewerblichen 

oder beruflichen Tätigkeit bereitgestellt wird.
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Grundlagen für die Einordnung

Insbesondere:

• Einwegkunststofffondsgesetz

• Begründung des Einwegkunststofffondsgesetzes (BT-Drs. 20/5164)

• RICHTLINIE (EU) 2019/904 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 5. Juni 2019 über 

die Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt

• Leitlinien der Kommission über Einwegkunststoffartikel in Übereinstimmung mit der Richtlinie (EU) 

2019/904 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Verringerung der Auswirkungen 

bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt (2021/C 216/01)

• Leitfaden für die Umsetzung der Produktvorschriften der EU 2022 („Blue Guide“) (2022/C 247/01)
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https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2023/124/VO.html
https://dserver.bundestag.de/btd/20/051/2005164.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A52021XC0607%2803%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0629(04)&from=EN


Self- Checks

Auf DIVID finden Sie drei unterschiedliche Self-Checks:

1. Hersteller 

2. Einwegkunststoffprodukt

3. Art des Einwegkunststoffproduktes

• Bei den Self-checks handelt es sich um Entscheidungsbäume, die Nutzende darauf hinweisen, welche 

Gegebenheiten für die eigene Einschätzung entscheidungserheblich sind. 

• Sie dienen lediglich der Orientierung und stellen weder eine Rechtsauskunft, noch um eine 

verbindliche Rechtsauslegung im konkreten Einzelfall dar. 
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https://ewkf-strapi.germanywestcentral.cloudapp.azure.com/uploads/Self_Check_Hersteller_efde215b61.pdf
https://ewkf-strapi.germanywestcentral.cloudapp.azure.com/uploads/Self_Check_Einwegkunststoffprodukt_bb2abf1586.pdf
https://ewkf-strapi.germanywestcentral.cloudapp.azure.com/uploads/Self_Check_Einwegkunststoffproduktart_9fd73d41ba.pdf


Einordnungsanträge nach § 22 Einwegkunststofffondsgesetz

Auf DIVID finden Sie drei unterschiedliche 

Einordnungsanträge: 

1. Antrag auf Feststellung der Herstellereigenschaft

2. Antrag auf Feststellung eines Einwegkunststoffproduktes

3. Antrag auf Feststellung der Art des Einwegkunststoffproduktes nach Anlage 1 EWKFondsG

• Die Antragsformulare sind elektronisch auszufüllen und an das Funktionspostfach einordnungen-

ewkf@uba.de zu senden. Es ergeht ein elektronischer Einordnungsbescheid.

• Auf jeden Antrag wird eine Sachverhaltskonstellation beschieden. Sammelanträge und –einordnungen

sind nicht möglich.

• Es handelt sich um einen gebührenpflichtigen Service.

• Die Einordnung auf Feststellung eines Einwegkunststoffproduktes und der Art des 

Einwegkunststoffproduktes werden grundsätzlich als Allgemeinverfügung auf DIVID veröffentlicht. 
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https://ewkf-strapi-v2.germanywestcentral.cloudapp.azure.com/uploads/Antrag_Feststellung_Herstellereigenschaft_PDF_Formular_2_1727740b17.pdf
https://ewkf-strapi-v2.germanywestcentral.cloudapp.azure.com/uploads/Antrag_Feststellung_EWK_Produkt_PDF_Formular_2_90e5e67895.pdf
https://ewkf-strapi-v2.germanywestcentral.cloudapp.azure.com/uploads/Antrag_Feststellung_EWK_Produktart_PDF_Formular_2_235f99e380.pdf
mailto:einordnungen-ewkf@uba.de


EWK-Plattform DIVID
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EWK-Plattform DIVID
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Accountanlage – bei inländischen Akteuren per Elster-Organisationszertifikat 



EWK-Plattform DIVID

UBA-IHK-Austausch 17
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Auszüge aus dem Registrierungsprozess:



EWK-Plattform DIVID
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Auszüge aus dem Registrierungsprozess:



EWK-Plattform DIVID
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Auszüge aus dem Registrierungsprozess:



Berechnung der Sonderabgabe und Vereinnahmung der Mittel
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Registrierte Hersteller 
melden Art und 
Masse der im 
vorangegangenen 
Kalenderjahr erstmals 
auf dem Markt 
bereitgestellten oder 
verkauften 
Einwegkunststoff-
produkte.

Erfolgt keine 
Meldung, schätzt das 
UBA Art und Masse 
der Produkte (§ 13 
Abs. 2 EWKFondsG)
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Festsetzung der 
individuell zu 
zahlenden 
Einwegkunststoff-
abgabe.

Dabei fließen ein:

• Art der Produkte

• jeweilige Masse der 
in Verkehr gebrachten 
Produkte

• Per 
Rechtsverordnung 
festgelegter 
Abgabesatz für das 
jeweilige Produkt

Die Festsetzung wird 
als Summe in Euro 
beschieden 
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Einzahlung der EWK-
Abgaben in den 
Fonds durch die 
Hersteller.

• Fällig einen Monat 
nach Zugang des 
Bescheids

• Widerspruch hat 
keine aufschiebende 
Wirkung

Hinweis: Zahlungen 
mit Valuta nach dem 
31.8. eines Jahres 
werden nicht im 
laufenden Jahr 
ausgeschüttet.
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Alle Mittel die dem 
EWKF auf Grund der 
aktuellen Bescheide 
tatsächlich 
zugegangen sind,

zuzüglich von Mitteln 
die

• aufgrund 
vergangener 
Bescheide 
eingenommen 
wurden,

• für Zwecke des § 5 
Abs. 2  S. 1 Nr. 1 bis 
3 EWKFondsG 
zurückgehalten 
wurden,

ergeben die 
Einnahmen des 
EWKF.



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit

Informationen finden Sie auf:

https://www.einwegkunststofffonds.de/de

https://www.umweltbundesamt.de/ewkf/
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